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diesen 6 Tagen einen bestimmten Eintheilungsplan ent-
werft und vorlege.

S chlump f stimmt Graf bei, und Host wenig-
stens, die Minorität der ConrmiZion werde diese Zwi-
schenzeit vichc unbcnuzt lassen.

Custor fodcrt, daß nun ohne wciters das Gut-
achten 6 Tag auf dein Kanzleitisch liegen bleibe.
Surer und Stokar stimmen bei, und Graf zieht
seinen Antrag zurük.

Schlu ni p f, im Namen einer Commission legt
folgendes Gutachten vor:

Bürger Repräsentanten!
Die Commißion, welche gestern, in Betreff der

Nachläßigkcit des Abgabcnbezugs, besonders in der Ge-
mciiide Bern, niedcrgefczt worden, hat sich mit Un-
tcrfuchung der gestern angehörten Thatsachen beschaff
tigct, — und sie leider nur zu wahr gefunden:

Es ist wahr daß das Gest; über die Aussagen,
vom t7tcn Wemmonar, befiehlt, daß die ganze Vczah-
lung spärstcns bis den 2 s. Märzmonat geschehen sollte.

Es ist wahr, — daß es jezt noch Bürger hat,
mit denen dieselbe noch bis dato nicht berichtiget wor-
den, ohngcacht diese Bürger willig und bereit da-
zu waren, und noch sind.

Es ist wahr, daß besonders in Bern, beträchtli-
ehe Getränk - Abgaben verfallen sind weiche man
schon längst gerne bezahlt hätte ; die aber niemand ab-
gefordert hat.

Es ist wahr, daß laut äatcn Art. des Gesetzes,
die Handelsabgaben alle 6 Monate entrichtet werden
sollten; und es ist zugleich wahr, daß mehrere Han-
dclslcute sich verwundern, warum bis dato noch nichts
von dieser Quelle gesucht wurde.

Die Commißion hat sich überzeugen lassen, daß
diese Thatsachen vorzüglich in Bern, aber auch
noch an andern Orten Helvcticns exssrircn.

Sie hat demnach tue Ehre folgenden Beschluß vor-
zuschlagen.

A 1» den Senat.
In Erwägung, daß die Geftzgebcr nicht gleich-

gültig seyn dürfen, wenn die gegebene Gesetze, cntwc-
der mcht j'Z rechter Zeit, oder gar nicht vollzogen wer-
den.

In Erwägung, daß ohngeachtct des guten Mil-
levs der Bürger, dennoch hie nnd da die igcftzlici.cn
Abgaben nicht bezogen worden.

In Erwägung endlich, daß es dringend sen, zu
wissen, ob bei den Beamten, böser Wille geherrscht
habe, oder ob andere Ursachen die Beziehung der ge-
sczüchcn Abgaben gehindert haben.

hat der grosse Rath nach erklärter Dringlichkeit
beschlossen:

1. Das Direktorium ist eingeladen, so wohl in

Bern, als aber auch an andern Orten, schleunig un^
tersuchen zu lassen, warum die gesetzliche Abgaben nicht
bezogen, oder der Nacionalcasse nicht eingeliefert wur-
den. (Die Fortsetzung folgt.)

Ueber den Abändenmgs-Vorschlag der Re-
visions-Commission des SmatS.

(Fortsetzung.)

i l.

Ueber den ä. Artikel des Berichts der
Revisions-Commission.

In diesem Art. kömmt chas Wort Gleichheit vor.
Es frägt sich: Ist es richtig, schiklich und nüzlich,

dieses Wort zu gebrauchen, dasselbe jedem Gesez vor-
auszuschicken u. s. f.? Wir zweifeln sehr daran; denn
wir glauben, nicht nur dieses Wort selbst werde miß-
verstanden, sondern der Mißverstand in Absicht auf
das Wort ziehe einen noch weit schädlichern Mißvcr-
stand nach sich, nämlich den Mißverstand in den
Sachen. Mancher vcrstuhnd durch die Gleichheit
die Vermög ensgleichhcit, und wurde dadurch
in seinein Begriff über das Eigenthum verwirrt. Die
verwirrten Eigenthumsbegriffe ziehen noch ein anderes
großes Uebel nach sich, nämlich vielfältige Prozesse,
dergleichen wir auch schon seit der Revolution aus die»

ftr Ursache eine große Zahl gehabt haben. Mancher
verstuhnd unter dein Wort Gleichheit eine gewisse poli-
tische Gleichheit, nach welcher er die Beamten und den
Privatmann in seinen Gedanken in Eine Klasse ftzt,
und sich so gut als einen Beamten glaubt. Dadurch
wird der Begriff von der den obrigkeitlichen Behörden
schuldigen Ächtung und Gehorsam, verdunkelt und gc-
schwächt, und anarchische Gesinnungen nehmen seine
stelle ein. Noch andere verstehen unter der Gleichheit
nebst andern auch eine gewisse Gleichheit in der Art
des Eigenthums und in der Art der Abga-
bcn an den Staat; eine Vorstcllungsart, die,
wenn sie zur Wirklichkeit gebracht werden sollte, so-

wohl die Gerechtigkeit verletzen, als die Siaalsein-
künfte schädigen würbe.

Wir glauben auch, die französische Republik habe
eben diese Erfahrung vor Augen gestellt, daß nämlich
das mißverstandene Wort Gleichheit eine mcrkwür-
dige Ursache vielfacher Verletzungen des Cigenthiims,
der obrigkeitlichen Authorität und der Gerechtigkeit
selbst gewesen sey.

Endlich giebt es unter dem großen Haufen noch
viele, die das Wort Gleichheit weder recht noch unrecht
verstehen; denn sie verstehen es gar nicht. Mancher



Bürger, wenn man ihn fragt, was er durch die Gleich-
heil verstehe, kann gar nichts antworten.

Was könnten wir nun, um den schädlichen Miß-
verstand und den Nichtvcrstand zu heben, für cin schik-
iichcrcs Wort gebrauchen?

Wir wissen kein besseres als: Gleiche Rechte.
Oben an jedes Gesez würden wir statt Freiheit und
Gleichheit lieber seyen: Freiheit und gleiche Rechte;
eben so auch in den Grundsätzen der Constitution, in
dem Bürgcreid und in aveu andern Artikeln unsrer
helvetischen Staatsvcrfassang.

Wir glauben, es könne wider diesen Vorschlag
um soviel weniger eingewendet werde», da die wahren
Patrioten durch die Gleichheit auch nichts anders vcr-
stehen, als eben die gleichen Rechte.

Auch würde durch die Einführung dieser Worte:
Gleiche Rechte, das Volk in einem Stük aufgeklärt
werden, in welchem es die Freunde der neuen Ord-
nung am meisten wünschen. Wenn es nämlich vor je-
dem Gefez die gleichen Ncchre ausrufen hörte, so
würde es nach und nach lernen, den wahren Begriff
mir jenen Worten verbinden; denn wenn ich höre sa-

gen: gleiche Rechte, wie kann ich dann verstehen glei-
chcs Vermögen und Eigenthum? Sagt man hingegen
schlechtweg Gleichheit, so kann ich diesem Wort leicht
eine allzuauögedchnte Bedeutung geben.

Gleiche Rcehre sind ein bestimmter Ausdruk; —
Gleichheit ein höchst unbestimmter.

Also würde wahrscheinlich durch die bloße Einsüh-
rung jener beiden Worte in vielen Köpfen ein schädli-
cher Mißverstand weggeräumt, und dem richtigen Bc-
griff des allerwichcigsten Worts, welches in der neuen
Ordnung der Dinge gebraucht wird, nämlich des Worts
Gleichheit, der Eingang vcrfchafr werden.

11 l.

In dem sechsten Artikel wird die Freiheit
religiöser Meinungen und des Gottes-
diensts anerkannt.
Weiter finden wir der Religion in den: neuen

Konstitutionsentwurf nicht gedacht.
Ist dieses wohlgethan?
1. wohlgethan in religiöser Nüksicht?
2. wohlgethan in politischer Rüksicht?
Z. Wie kann man, ohne die Mittelstrasse zu über-

schreiten, ohne in Intoleranz und Neligionszwang zu
fallen, oder die Sache der Religion, der Anarchie
Preis zu geben, in der Constitution die Religion bef-
scr bedenken, als es durch die blosse Duldung oder
gewisscrmasscn paßive Achtung geschiehet?

Ist es wohlgethan i n A b s: ch t a uf die Rc l i-
gion selbst, wenn der Staat sie bloß duldet, oder
siaßw achtet?

Wo religiöse Meinungen und der Gottesdienst bloß
geduldet werden, da kann es keine Religionskriege und
keine Rcligionsverfolgungcn geben; das Nachdenken über
religiöse Gegenstände wird zwar nicht gewckt, aber auch
nicht gehemmt; das gegenwärtige Zeitalter zwingt nicht
das folgende über die Religion so oder anders zu den-
kcn. Die wirkliche Duldung, die mehr als in einer
Rüksicht der Menschenliebe selbst die Thüre öffnet, hat
da statt, wo Freiheit der religiösen Meinungen und des
Goltcsdicnsts ist.

In so weit hat die Sache allerdings ihre gute
Seite. Allein wenn wir etwas tiefer gehen, so könnte
ein ganz anderes Resultat herauskommen. Wird die
Religion bloß geduldet, wird bloß die Freiheit des
Gottesdiensts anerkannt, so wird man vielleicht auch
die Lehrer der Religion nicht besolden; viel weniger
wird man Gymnasien unterhalten; die Besoldung der
Pfarrer, wenn sie dem Gntdefindcn der Gemeinden
überlassen wird, wird immer tiefer hinunter gcfezt wer-
den, und das um so viel mehr, da man keinen Bür-
ger zum Beitrag an dieselbe wird zwingen können.
Dies werden diejenigen Jünglinge sehen, welche sich
der Theologie nnedmen wollen; sie werden von einem
Beruf abgeschrekt werden, der sie dem Mangel Preis
giebt. Also würden bald viele Kanzeln ohne Prediger
seyn.

„Doch vielleicht wird von einer gewissen Zahl von
„Menschen ein Religionslehrer besoldet werden. Aber die
„luerüber erscheinenden Gesetze werden sich nur über das
„Oekonomische erstrecken. In Absicht auf den Innhalt
„der Lehren, die Zeit und die Stunden der religiösen
„Versammlungen und Unterweisungen wird der Gesez-
„geber gar nichts verfügen."

Hierdurch würde jenem ersten Uebel vorgebogen.
Wo Lehrer besoldet werden, da werden sich auch im-
mer Lehrer finden. Allein wenn nur über das Oeko-
nomische verfügt wird, so ist der Sache noch nicht
geholfen. Wenn die Religion nur geduldet wird, wenn
der Pfarrer nur ein geduldeter Beamter ist, wie kann
er die Beingniß haben, Fehlende, seyen es alte oder
junge, vor sich zu laden und ihnen Erinnerungen oder
Warnungen zu geben? Oder wenn ein Vater seine
Kinder nur so oft es ihm beliebt, in die Religions-
Unterweisungen schicken will, wenn eine unverständige
Gemeinde die Zahl der Unterwcisungsstunden selbst zu
bestimmen sich anmaßet, wenn Hausväter (z. Er. lie-
derlichc oder arme) ihre Kinder gar nicht wollen in
der Religion unterrichten lassen, wenn andere den Got-
tcsdienst gar nicht besuchen, noch andere den Sonntag
nicht feiern wollen, wie können sie dazu angehalten wer-
den, wofern die Religion bloß geduldet, aber durch
keine Gesetze gegen Willkühr, Unverstand, Eigennuz
und Anarchie m Schuz genommen wird? Oder soll
es jeder Gemeinde freigestellt werden, sich selbst kirch-



iiche Einrichtungen zu geben, über die Feinmq und
Nichtfeirung gewisser Tage, über die Zahl der für Re-
ligionsuntcrwcisungcn zu bestimmenden Stunden ». f.
w.? Wenn -jede Gemeinde sich selbst hierüber besondere
Gesetze geben müßte, wie verschieden, wie cntgcgenge-
sezt und der Einheit der Negierung widersprechend wür-
den die kirchlichen Einrichtungen werden'? Würde nicht
diese Verschiedenheit der gottesdieustlichcn Versügun-
gen eine grössere und vielfachere Entfernung der Ge.
müther verursachen, als die bisherige war, die man
gegenwärtig so gern aufheben möchte

Also ist es in religiöser Rükstcht höchst übel gethan,
wenn die Religion bloß geduldet wird; die Religion
selbst wird Schaden leiden bei einem beträchtlichen
Theil des Volks Schaden leiden ; die Religionskenntniß
wird sich vermindern, wo man der Rcligwn den

Hchuz der Gesetze versagt.
î. Ist es aber in politischer Rükstcht wohlge-

thau, bloß die Freiheit 5er religiösen Meinungen und
des Gottesdiensts zu gestatten?

Wir haben in dem Vorhergehenden gezeigt, daß
die Religionskenntniß stch vermindere, wo man die
Religion bloß duldet. Geräth die Religion bei einem
Volk in Abnahme, so vermindert stch auch Treue und
Gerechtigkeit. Der groist Haufe vermag keineswegs

' seine Moralität zu behaupten, wenn er keine Religion
mehr hat. Das Gewissen ist nicht so geschärft bei dem-
selben, daß er aus Wichtbcgriff und Pflichtgefühl das
Böse unterläßt und das Gute thut. Die Furcht vor
der strafenden Gottheit wirkt mehr bei ihm, als die
Stimme des Gewissens. Mit der Religion stnkt also
zugleich seine Moralität. Die Geschichte aller Völker
zeigt dieses in tausend Zügen. Wenn ein Volk keine

geoffenbarte Religion hatte, so beredete es stch selbst,
eine zu haben, wie die Mabomcdaner und viele wilde
Völker. Ja verschiedene weise Gesetzgeber verzweifel-
ten, ihren Gesetzen hinlängliche Autorität geben zu
können, wenn es ihnen nicht gelänge, dcnselbc?, den
Glauben einer unmittelbaren Göttlichkeit zu verschaffen,
z. E. Nnma Pompilius. Siehe vier das Bedürfniß
des grossen Haufens für Religion! „Die Religion er-
„spart dem Gesetzgeber Autoritätsmittel, eine grosse

„Menge Autoritätsmittel." Derjenige Gesetzgeber
würde demnach wider stch selbst handeln, der die Hülfe
der Religion verschmähen wollte. Also ist es auch in
politischer Rükstcht nothwendig, daß die Religion
und der Gottesdienst nicht bloß geduldet werde.

Noch in einer andern politischen Rükstcht ist es

höchst bedenklich, der Religion den Schnz der Gcstbe
zu versagen. Das helvetische Volk nämlich stehet sei-

nem arössern Theil nach, weacn des Sclsiksils der
Religion in Sorgen. Die Kirche vom Staat -rennen,
hc-ßt in seinen Augen, die Restgion aufdie Seite se-

zen. Ueber das Kirchliche keine Gesetze geben, heißr

in seinen Augen, keine Religion haben wollen. Viele
stosscn sich schon daran, daß die neuen Gesetze kcmcn
theologischen Eingang haben. Dieses Mißtrauen deS

Volks ist eine grosse Ursache der bisherigen blutigen
Unruhen gewesen und wirb, wenn es noch lange erst
flirt, von Zeit zu Zeit neue schlimme Folgen haben.
Unstreitig sollte man also bei der Revision der Versas-
sung, diese Stimmung des Vclks in Anschlag bringen
und beruhigende Actickel, in populären Worten adg?-
faßt, der Staatsvcrsassung c-a erleid n.

3. Wie kann man aber, ohne die Mitlelstrassc zu
überschreiten, ohne in Intoleranz zu fallen und ohne
die Oacbe der Religion, der Anarchie Preis zugeben,
in der Konstitution die Religion besser bedenken, als
es durch die bloße Duldung geschiehet?

Unsere Absicht ist gar nicht, von neuem ein Com-
pendium dabei anzurathcn und in Religionssachen eine
Aristokratie einzuführen, zu einer Zeit, wo man sie

im Politischen und Bürgerlichen wegschaft. Indessen
giebt <S Wahrheiten, welche jeder Gesezgeber entweder
wirklich anerkennt, oder doch nicht leicht zu längnen
wagte, z.B. daß ein Gott, eine Unsterblichkeit der
Seele, eine Imvutabilttät der menschlichen Handlun-
gen, ein Unterschied -wischen Recht und Unrecht, eine
Lehre von den Pflichten, ein Gewissen, eine natürliche
Belohnung des Guten, eine natürliche Bestrafung dès

Bösen, auch schon in diesem Leben, sey. Daß diese

Wahrheiten gelehrt werden, darf jeder Gesezgeber an-
ordnen, ohne befürchten zu müssen, Eingriffe in die
Gewissensfreiheit thun.

Der Gesezgeber darf aber auch noch weiter gehen.
Sobald man anerkennt, es gebe gewisse Wahrheiten,
welche gelehrt werden sollen so kömmt es dem Gesez-
qcbcr zu, die nöthigen Gcscze zu entwerfen, damit jette

Wahrheiten dem Volke beigebracht werden können.
Er darf also gewisse Tage und Stunden bestimmen, wo
diese Wahrheiten vorgetragen werden sollen. Den Leh-
rern aber soll es billig überlassen seyn, jene Wahrhet-
ten mit denjenigen Gründen zu unterstützen, die fle für
die wirksamsten halten. Und eben ans diesem Freiste-
hen beruhet zugleich die Freiheit der Religion und deS

Gottesdiensts. Also werden dem Gesez gemäß, sowohl
der katholische, als der protestantische und der jüdische
Religio»slchrcr darinn unter stch übereinstimmen, daß

sie lehren werden, es sei ein Gott, eine Unsterblichkeit
der Seele, eine Imputabilitäl der menschlichen Hand-
lunqcn, ein Unterschied zwischen Recht und Unrecht,
cin Gewissen, eine natürliche Belohnung des Guten
und eine natürliche Bcstramng des Bösen schon m die
sein Leben, und gewisse Pflichten kür den Menschen
und für den Bürger. Hstrin werden diese Religions-
lebrcr a»s stch selbst übereinstimmen; auch wenn fie kein

Gest; haben, o werden sie diese Wahrheiten son Zeit
zu Zeit vortragen. Wenn also der Gesezgeber ein sol-



ches Gescz geben und jene Wabrhe'tcn vorzutragen bc-
fehlen wird, so wird die Freiheit der Reftgftnslchrcr
dennoch nicht beschränkt, indem sie jene Wahrheiten
auch ohne ein Eescz von der Obrigkerr lch-
ren würden.

Hingegen »nuß es ihnen nun, wie schon angeben-
tet, durchaus frei stehen, für jene Wandelten solche
Gründe aufzusuchen, die fie der Fassungstraft und dem
Bedürfniß ihrer Zuhörer angemeffen halten und al,o
diejenigen Mittel zu gebrauchen, d;rch welche sie der,

Zweck am besten zu erreichen glauben. Also wird nun
der katholische Religionslehrer die Dogmata seiner Kir.
che vortragen und auch vermittelst derselben auf die

Sittlichkeit zu wirken suchen, glicht anders wird es

der protestantische Lehrer machen mft seiner Religion;
beide werden dabei die Offtnbahnmgc.urknnden gebran-
chen, da sie von beiden Rcligiorispartycien für unmit-
telbar von Gott gekommen angesehen werdm; beide

aber, der katholische und der protestantische Lehrer,
werden darin übereinstimmen, daß sie jene Gnmdwahr-
heften lehren werden, welche viele Beweggründe und
Mittel zu einem tugendhaften Leben einhalten.

Was hätte demnach ver Staat oder d.r Gescz-

gebcr in Absicht auf die Religion zu thun
Der Staat würde erstens die Religionslehrcr und

Professoren besolden, und zwar von beiden eine hin-
längliche Zahl.

Der Staat oder der Gcsczgcber wurde zweitens
diesen Religions chrern befehlen, jene oben genannten
Grundwahrheiten vorzutragen von dem Daseyn GottcS,
der Unsterblichkeit der Seele u. s. w.

Der Staat oder der Gesczgeder würde drittens
von den Mligionslehrern eine bestimmte Zahl von
Stunden fodern, welche sie anwenden müssen, theils
jene Wahrheiren, sowohl den Menschen in ihrem Krei-
se überhaupt, als der Jugend insbesondre, vorzutra-
gen, theils die ihnen nöthig scheinenden moralischen
Mittel zu gebrauchen, die ihnen die Offenbarungsur-
krmdcn überhaupt, und das Eigenthümliche ihrer Kir-
che insbesondre an die Hand geben.

Der Staat oder der Geftzgeder würde viertens,
so viel möglich, den Sonntag für diesen Unterricht be-

stimmen da dieser Unterricht mit dem christlichen G«t-
tcsdienst durchaus vereinbart ist. Dadurch würde zu-
gleich der Sonntag in Schuz genommen und also daö
Volk wesentlich beruhigt.

Der Staat oder der Gesczgcbcr würde fünftens,
durch hinlängliche Verfügungen, dafür sorgen, daß
sowohl Lehrer, die sich nachläßig bezeigten, als Bür-
ger und Bürgerinnen, die den angebotenen Unterricht,
welcher der Nation ökonomischen Auswand verursacht,
verachteten, durch zweckmäßige Strafen zur Erfüllung
ihrer Wicht angehalten würden.

Damit jedoch nichts Hierarchisches und nichts Will-
kuhrlichcs entstehe« könnte so soll auch hierinn nach

dem Geist der Konstitution gehandelt und das Gesetz«
gebende, das Ausübende und das Richterliche getrennt
werden.

Wie wäre nun jener doppelte Zweck erreicht?
wie sowohl dem Zwang, als der Anarchie in.der
Sache der Religion 'vorgebogen?

Rcligionszwang wäre hier gar keiner. Niemand
würde zu einer Nettgionsparthei gezwungen; es würden
und könnten keine Sätze ausgesteift werden, nach wel-
chen vorgeschrieben würde, wie man in künftigen Jahr-
Hunderten über Glaubenssätze einer Religion denken soll ;
sowohl der Katholik, als der Protestant würden be?
friedigt werden, da sie die Wahrheiten ihrer Religion
vortragen hörten und den Sonntag geschüzt s hen.
Auch nicht der Staat, nicht der Gesetzgeber würden
an die Stelle des Pabsts treten und der Vernunft ei»
Band anlegen, da fie nur allgemeine Wahrheiten von
den Lehrern der Religion vorgetragen haben wollten,
wbcn so wenig die Lehrer; denn diese würden unter
denzenigcn Gesetzen stehe», die die Räthe hierüber er-
mssen würden.

Afto würde, wie wir glauben, durch unsern Vor-
schlag der erste Zweck erreicht; es würde nämlich dem
Relizionsjwang vorgebogcn.

Eden so glauben wir, wäre zugleich der Anar«
chie in der Sache der Religion ziemlich vorgebogen.
Die Unterwcisungsstunden würden gleichsam unter den
Schuz der Gesetze genommen; der Sonntag ebenfalls;
die Gymnasien nicht minder; die Religionslehreu wür-
den nicht weniger vorgetragen, als bis dahin. Ais»
hätte zugleich das Volk Beruhigung.

Wie sollten demnach die Grundsätze der Konstitu-
tion in Absicht auf die Religion lauten t

Wir würden folgende Artickel vorschlagen: '

i. „Die bürgerliche Gesellschaft sorgt für die Un-
„terhaltung der Gymnasien und Neligionslehrer.

„Die bürgerliche Gesellschaft will, daß durch
„diese Lehrer, die Lehre von dem Dasevn Gottes, von
„der Unsterblichkeit der Seele, von der Iinvutabiiität
„der menschlichen Handlungen, von dem Unterschied
„zwischen Recht und Unrecht, von dem Gewissen, von
„den Pflichten, von den natürlichen schönen Folgen der
„Tugend und den natürlichen schlimmen Folgen des
„Lasters auch schon in diesem Leben, vorgetragen
„werden."^

z. „Neben diesen Wahrheiten darf jeder Lehrer
„diejenigen Glaubenssätze vortragen, zu denen sieb sei-

„ne Gcmemde bekennt und die er der Moralität für
„dienlich erachtet; z. Ex. die Lehrer der christlichen Re-
„ligion (und andere haben wir dis dahin fast keine)
„dürfen aus den Offcnbahrungsmkundeii schöpfen."

.4. „Der Geftzgeber wird über das Organische
„und Ökonomische, das in dieser Rütsicht erforder-
„lieh ftyn wird, verfugen; er wird z. B. die Zahl
„der Untmveisungsstunden bestimmen, die Strafe für



„diejenigen, die sich den hierüber gegebnen Gesetzen
„nicht unterziehen; er wird überhaupt dafür sorgen, daß
„auch hierin das Gesetzgebende, das Ausübende und
„das Richterliche sorgfältig getrennt werden, und unter
„keinerlei Titel eine Hierarchie entstehen könne."

L. „Der siebente Tag soll für diesen Unterricht be-

„nüzt werden, so daß diese Benutzung mit der Fcyer
„des Sonntags, die bei den Christen üblich ist, nicht
„in Widerspruch komme."

Diese fünf Artickcl würden wir den Hauptgrund-
sätzen der Konstitution beifügen.

Also wäre zwar aus eine gewisse Weise die Kirche
von dem Staat getrennt; aber die Religion wäre
nicht vom Staat getrennt. Die Gewissensfreiheit und
die Freiheit des GottcSdicnsts wäre uneingeschränkt;
und dennoch' eine gesetzliche Ordnung in der Sache der
Religion gesichert.

Der verwickelte Knoten wäre freilich bei weitem
noch nicht ganz gelöst; indessen ist es erstens negativ
gut, wenn man verhindern kann, daß er sich nicht
noch mehr verwickle; und zweitens, wenn man ihn auch
nur zum Theil auflösen kann, so hat man schon vieles
erhalten.)

lv.
Ueber den eilften Artikel der vorgeschla-

gencn K o n stitutio n s abän deru n gen.
Dieser Arrickel lautet: „Niemand darf vor Ge-

„richt gerufen, angeklagt, verhaftet, gefangen gesczt,
„oder gerichtet werden, als in Kraft der Gesetze, in
„den durch sie bestimmten Fällen und auf die durch
„sie vorgeschriebene Art."

Dieser Artickel hat etwas höchst Wichtiges zum
Gegenstand, nämlich die persönliche Sicherheit. In-
dessen, glauben wir, sollte durch einen etwas speziellen
Grimdsaz der Gesezgcbung vorgeschrieben werden, was
sie in dieser Rücksicht für Verfügungen zu treffen habe.
Die Sorgfalt ist in diesem Stück um so viel nöthi-
ger, da die Menschen immer geneigt sind, einander
zu richten, ehe eine sorgfältige und vollständige Unter-
fnchnng vorgegangen >st. Und diese Neigung ist eben
dann eine Quelle vieler ungerechter Urtheile. Darum
ist es nöthig, daß nach sichern Untcrsuchungsformcn
gehandelt werde, ehe ein Urtheil ausgesprochen werden
darf. Auch gute Personen können das Schlechte der
Formen nicht immer ersetzen. Es hat z. Er. schon
Staaten gegeben, welche mit rechtschaffenen odrigkcit-
lichen Personen »erleben waren; allein es waren schlech-
te Formen. Die höchste gestzgcbcude, vollziehende und
richtende Gewttt war ii ihren Händen vereinigt; von
einem öffentlichen Ankläger wußte man gar nichts.
Wenn also z. B. ein Bürger im Verdacht war, als
wollte er etwas gegen die Staatsverfaffung oder gegen
die Gesetze unternehmen, so wurde er vor die höchste
obrigkeit ich? Behörde oder vor eine aus dem Mittel
derselben gewählte Commißivn geführt; da ward ihm

kein Kläger an die Seite gestellt, sondern anstatt dev

Klage legten ihm jene obrigkeitlichen Personen gewisse
Fragen vor. Hier wollen wir innehalten und das Ge-
sährliche und Unsichere dieser Untersuchungsart darstel»
ien.

t. Die fragenden Richter sczten in ihren Gedan-
ken voraus, sie seyen im Stande, alle diejenigen Fra-
gen an den Beklagten zu thun, die zur Aufklärung der
obschwebcnden Sache hinreichend wären. Da mochte
der Angeklagte noch dieses oder jenes vorzubringen ha-
vcn, woran die Richter nicht dachten ; allein erkannte
bei dieser Vcrsahrungsart nicht immer dazu kommen.

2. Weil die Richter diejenigen waren, welche dem
angeklagt vor ihnen Stehenden, Einwürfe machen muß-
ten, so kam dieser bisweilen in den Fall, dem Richter
selbst widersprechen zu muffen. Da war es höchst
schwchr, alles Beleidigende zu vermeiden; und wenn
ein Richter sich beleidigt findet, so kostete es ihn schon
nicht wenig Ueberwindung, bei der Abfassung eines
Urtheils, die erlittene Beleidigung, auch wenn sie klein
war, nickt in Anschlag zu bringen.

Z. Da der Richter Kläger war und seine Klagen
durch Fragen an den Angeklagten vortrug, so fiel auch
zugleich ein Saz weg, <en man sonst in Prozeßsachcn
für ausgemacht annimmt, daß nämlich der Kläger,
nicht der Beklagte, den Beweis führen müsse. Da»
durch wurde dem Angeklagten seine Sacke crschwchret;
denn derjenige, welcher den Beweis führen muß, hat
immer das Schwehrere.

ä. Bei dieser Vcrsahrungsart kam eS nicht immer
zu einer förmlichen Klage und einer förmlichen Vcrthei-
dlgmig, welches doch zur Aufklärung des Gegenstandes
so vieles beiträgt.

Wenn wir nun dieses Alles zusammenfassen, so

läßt es sich begreiffcn, daß bei solchen schlechten Un-
tcrsuchnngsformen auch diejenigen Rcgierungsglieder,
denen man sonst die Rcchtschaffcnhcit nicht absprechen
konnte, etwa Urtheile anssprechcn, welche mit der Ge-
rcchtigkeit nicht völlig übereinstimmen und welche sie

selbst nicht ausgesprochen hätten, wenn ihnen sichere

Ulilcrftlchungsformcn wären vorgeschrieben gewesen.
Um nun die persönliche Freiheit so wohl gegen

die richtende, als gegen die ausübende Gewalt in kräf-
tigen Sehn; zu nehmen, sollte unsers Bcdünkcns fol-
gender Grundfaz ausgestellt werden:

„So oft Jemand als eines Verbrechens verdäch-

„tig oder angeklagt, vor ein Gericht berufen wird, fo

„oft Jemand (und gefchähe es auch nur provistrifch)
„verhaftet oder gefangen gcstzt wird; eben w oft soll

„man ihm, wofern crs verlangt, einen Kläger an die

„Seitestellen, styes nun der öffentliche Ankläger, oder
„ein Privatmann."

Mo wurde zugleich den willkübrlichen Verhastun-'
gen vorgcbogen, da auf die Verhaftung die Sttlluns
eines Klägers folgen müßte.
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